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Comedy unter Tage 

„BIG HELGA -  
EEN KLEENET MENSCHENKIND“

- eine Hommage an Helga Hahnemann
mit Dagmar Gelbke und Wolfgang Fiedler (vom Kabarett Oderhähne)

(Lesen Sie mehr dazu im Innenteil)
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Stadt Sangerhausen
- Oberbürgermeister -

Bericht des Oberbürgermeisters 
zur Sitzung des Stadtrates  
am 29.01.2015
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
sehr geehrte Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister so-
wie Mitglieder von Ortschaftsräten und sachkundige Einwohner,
liebe Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Gäste!
Gestatten Sie mir, dass ich zu einigen ausgewählten aktuellen 
Themen informiere und Stellung nehme.

Überörtliche Prüfung  des Landesrechnungshofes

Der Landesrechnungshof hat im Zeitraum vom 13.05. bis 
04.07.2013 mit Unterbrechung die Haushaltsjahre 2007 bis 2012 
geprüft. Das Abschlussgespräch fand am 09.12.2014 statt. In-
zwischen ist der Prüfbericht eingegangen und ich habe die 
Verwaltung aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Der Rech-
nungshof erwartet unsere Stellungnahme bis zum 30.04.2015. 
Wir werden uns im Stadtrat am 16.04.2015 damit beschäftigen.

Unterbringung von Asylsuchenden durch den Landkreis 
Mansfeld-Südharz

Die Prognosen für das Jahr 2015 gehen von einem weiteren 
Anwachsen der Flüchtlingsströme nach Europa aus. Unter Be-
rücksichtigung der Aufnahmezahlen im Jahr 2014, so der Land-
kreis, sind im Jahr 2015 ca. 600 Aufnahmeplätze im Landkreis 
Mansfeld-Südharz für Asylsuchende neu zu schaffen. Die Auf-
nahme soll auch weiterhin vorrangig dezentral in Wohnungen 
in Sangerhausen, der Lutherstadt Eisleben und in Hettstedt er-
folgen. Dennoch wird es Übergangsunterkünfte geben müssen. 
Der Landkreis wird diesbezüglich von uns als Stadt unterstützt.

Im Januar 2015 waren insgesamt 881 Asylbewerber im Land-
kreis, davon 290 in der Stadt Sangerhausen (Eisleben 526, 
Hettstedt 48, andere Gemeinden 17). Diese Zahl wird sich im 
Laufe des Jahres 2015 weiter erhöhen, insbesondere werden 
in Sangerhausen und Hettstedt mehr Unterbringungen realisiert 
werden müssen.

Einher zu dieser Entwicklung geht, dass es uns gelingen muss 
und ich gehe davon aus auch wird, eine Willkommenskultur in 
unserer Stadt zu entwickeln, die von einem  Miteinander aus-
geht. Ich freue mich, dass sich viele Initiativen und Vereine und 
Kirchgemeinden der Stadt dieser Aufgabe stellen und in einem 
Netzwerk zusammen arbeiten. Am 12.03. plant die Initiative 
„Sangerhausen bleibt bunt“ eine Informationsveranstaltung im 
Glashaus des Europa-Rosariums. Wir werden diese Veranstal-
tung als Verwaltung nicht nur begleiten, sondern nach unseren 
Möglichkeiten auch unterstützen.

Stand der Entwicklung des Bahnhofs

Mitte Oktober 2014 wurde mit den Abbrucharbeiten auf dem zu-
künftigen Gelände des P+R-Platzes begonnen. Sämtliche Gebäu-
de, also das leer stehende Einfamilienhaus, die ehemalige Kanti-
ne der Bahn, der Garagenkomplex sowie eine Doppelgarage sind 
bereits abgebrochen. Momentan wird der Bauschutt beräumt. 

Durch bauliche Besonderheiten (z. B. vorhandene unterirdische 
Leitungsführungen quer über das Gelände, durch die gegebene 

Gleisnähe und damit notwendige Böschungssicherung sowie 
einem bestehenden Leitungsmast) werden voraussichtlich nicht 
alle Fundamente beräumt werden können, Teile davon verblei-
ben dann in der Erde.

Der Generalmietvertrag wird derzeit endverhandelt und auch 
der Sanierungsausschuss hat die notwendige Fördersumme 
für die Baumaßnahme freigegeben. In dieser Woche fand ein 
konstruktives Gespräch mit der Kommunalaufsicht des Land-
kreises Mansfeld-Südharz bezüglich der Genehmigung des 
Generalmietvertrages zwischen der Stadt und der SWG und 
der Einredeverzichtserklärung der Stadt gegenüber der Bank 
statt. Momentan gehen wir davon aus, dass sich der Stadtrat 
am 05.03.2015 abschließend damit beschäftigen muss. Eine 
umfassende Erörterung ist im Hauptausschuss am 04.03.2015 
geplant. Bitte merken sie sich diesen Termin vor.

Am 22.01.2015 fand das abschließende Bietergespräch mit dem 
zukünftigen Generalübernehmer statt. Aus heutiger Sicht kann 
ich Ihnen sagen, dass die Vertragsunterzeichnung unmittelbar 
bevorsteht. Baubeginn soll, wie ihnen ja bereits bekannt ist, im 
1. Quartal sein, das Bauende erwarten wir im Herbst 2016.

Zum Stand der Vermietung kann ich Ihnen sagen, dass die zwi-
schenzeitlich von mir dargelegte Nutzung durch eine Spielothek 
nicht weiter verfolgt wird, da die geforderte Grundrissvariante 
erhebliche Mehrkosten verursacht hätte und weitere nicht ak-
zeptable Forderungen keine Einigung zuließen. Die von mir an-
gekündigte Abstimmung des Stadtrates zu diesem Punkt ist 
damit entbehrlich.

Hingegen konnte in der Parallelverhandlung ein ortsansässiger 
Gastronomiebetrieb für diese Flächen gewonnen werden - eine 
entsprechende Interessenbekundung liegt vor und wird nun-
mehr endverhandelt.

Umzug Stadtbüro und Bibliothek

Wie ich sie bereits informierte, hat die Stadt Sangerhausen den 
Mietvertrag am Schützenplatz für die Nutzungen Stadtbüro und 
Bibliothek fristgerecht zum 19.04.2015 gekündigt. Bis zur Fer-
tigstellung des Bahnhofs, in den dann Stadtbüro und Bibliothek 
einziehen werden, bedarf es einer  Übergangslösung.

Das Stadtbüro wird im Monat März Räumlichkeiten in der  
1. Etage des Neuen Rathauses beziehen. Dies wird durch räum-
liche Umgliederungen im Rathaus, die auch mit vorübergehen-
den Einschränkungen und zusätzlichen Belastungen verbunden 
sind, möglich. Die Öffnungszeiten für das Stadtbüro werden sich 
für den Übergangszeitraum dabei etwas verändern. Entspre-
chende Veröffentlichungen für unsere Bürger wird es rechtzeitig 
und umfassend geben.

Die Stadtbibliothek wird im Monat März in die Räumlichkeiten 
des Jugendclubs Happy Go ziehen. Auch hier wird es Ein-
schränkungen geben, insbesondere beim Buchbestand. Eine 
gemeinsame Nutzung des dortigen Objektes mit den Angeboten 
der Jugendarbeit wurde zwischen dem madhouse e. V. und der 
Stadt Sangerhausen schriftlich vereinbart.

Die Räume am Schützenplatz werden fristgerecht an den Ver-
mieter zurückgegeben.

Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Stadt San-
gerhausen

Ab Februar 2015 wird die Stadt Sangerhausen mit den eigen-
ständigen Geschwindigkeitsmessungen beginnen. Mit dem 
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Dienstleistungsunternehmen „German Radar GmbH“ wurden 
der 05. und 06. Februar als  konkrete erste Messtage vereinbart. 
An einem Messtag werden natürlich zu unterschiedlichen Zeiten 
mehrere Standorte überwacht.

In Absprache mit dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz wurden 
Schwerpunkte zur Geschwindigkeitsüberwachung besprochen 
und ein Messstellenplan erarbeitet. So ist derzeit vorgesehen, 
den gesamten verkehrsberuhigten Bereich, insbesondere in der 
Kylischen Straße und die Alte Magdeburger Straße zu messen. 
Weitere Schwerpunkte werden für den Anfang aber auch der 
Stadtring, z.B. die Ernst-Thälmann-Straße oder die Karl-Lieb-
knecht-Straße sein.  Gefahrenstellen an Schulen, Kindereinrich-
tungen und den entsprechenden Wegen dorthin sollen ebenfalls 
im Rahmen wechselnder Messstellen kontrolliert werden.

Terminliche Absprachen werden dabei auch regelmäßig nach 
der Erlasslage mit der Polizei zu führen sein, die ja auch wei-
terhin Geschwindigkeitskontrollen nach eigenen Möglichkeiten 
durchführen wird. 

Mit der German Radar GmbH konnte im Rahmen einer Aus-
schreibung ein professioneller Dienstleister gefunden werden, 
der über ausreichende Referenzen verfügt. Ferner war es er-
forderlich unsere Software anzupassen und die städtischen 
Außenvollzugsbeamten umfassend zu schulen, damit wir dem 
Verkehrsüberwachungserlass des Landes Sachsen-Anhalt ge-
recht  werden können.

Mit dieser zusätzlichen Aufgabe will die Stadt Sangerhausen ei-
nen Beitrag zur Verkehrsberuhigung, speziell in der Innenstadt, 
leisten. Ziel ist es, den subjektiv empfundenen Anstieg der Ge-
schwindigkeitsüberschreitung offensiv entgegenzutreten, um 
die Gefahren im Straßenverkehr massiv zu reduzieren. 

Vorbereitung Sachsen-Anhalt-Tag 2016

Am 8. Januar 2015 fand eine erste Besprechung mit dem für 
die Ausrichtung des Sachsen-Anhalt-Tages verantwortlichem 
Mitarbeiter der Staatskanzlei der Landesregierung statt. Er war 
mit einem erfahrenen Projektkoordinator vergangener Sachsen-
Anhalt-Tage zu einem Gespräch nach Sangerhausen gekom-
men. Wir stimmten uns über den Veranstaltungsrahmen ab und 
verständigten uns über die von uns geplante Organisations-
struktur in Zusammenwirken zwischen der Verwaltung und der 
Rosenstadt Sangerhausen GmbH. Im Anschluss daran wurde 
eine Besichtigung des möglichen Festgebietes vorgenommen. 

Noch im Februar soll es zu dem Vertragsabschluss mit der Ro-
senstadt Sangerhausen GmbH kommen. Unabhängig von einer 
in diesem Jahr zu schaffenden festen Organisationsstruktur 
(spätestens ab September) wird aktuell schon am Verkehrskon-
zept gearbeitet.

Ich werde sie über die weitere Planung regelmäßig unterrichten.

Bewerbung als Außenstandort der Bundesgartenschau 2021

Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH wird sich für die Stadt 
Sangerhausen als Außenstandort der BUGA ERFURT 2021 be-
werben. Mit der Bewerbung soll das Ziel verfolgt werden, die 
länderübergreifende Kooperation, die es mit der Kyffhäuser-
region bereits seit mehreren Jahren gibt und neue Netzwerke 
mit Nachhaltigkeit zu entwickeln. Der mögliche Status als GAR-
TENKULTUR-AUSSENSTANDORT der BUGA  ERFURT 2021 ist 
Chance und Herausforderung zugleich, unser Potential mit dem 
Potential der Bundesgartenschau Erfurt zu bündeln und das Be-
wusstsein für eine gemeinsame und dauerhafte Zukunftspart-
nerschaft zu stärken. Über den Fortgang werde ich sie informie-
ren. Auch werde ich Kontakt diesbezüglich zur Landesregierung 
Sachsen-Anhalt aufnehmen. 

Bundesfreiwilligendienst und sonstige Arbeitsgelegenheiten

Am 10.12.2014 gab es erstmalig im Jahr 2014 die Gelegenheit, 
Bundesfreiwillige für die Einsatzstellen der Stadt Sangerhausen 
über ein Onlineverfahren anzumelden. Um 6.05 Uhr wurde das 
Kontingent freigeschaltet und bereits um kurz vor 7.00 Uhr war 
es für alle 58.000 Einsatzstellen deutschlandweit erschöpft. 
Es ist uns gelungen, 40 Freiwillige für die Einsatzstellen der 
Stadt Sangerhausen für die Dauer von einem Jahr anzumel-
den. Der Dienstbeginn ist zwischen Januar und April 2015. Der 
Dienst soll das Engagement für das Allgemeinwohl in sozialen, 
ökologischen und kulturellen Bereichen sowie im Sport und im 
Zivil- und Katastrophenschutz sowie in der Integration fördern. 
Außerdem dient er dem lebenslangen Lernen. 

Davon profitieren in der Stadt Sangerhausen folgende Einsatz-
stellen:
•	 Kitas	und	Horteinrichtungen
•	 Grundschulen
•	 Tierheim
•	 Stadtbibliothek
•	 Spenglermuseum
•	 Stadtarchiv
•	 Feuerwehrvereine
•	 Dorfgemeinschaftsvereine
•	 Sportstätten

Darüber hinaus gibt es im Stadtgebiet neben der Stadt Sanger-
hausen weitere gemeinnützige Träger, die Einsatzstellen im Bun-
desfreiwilligendienst sind.

Die Finanzierung erfolgt über das Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) mit Sitz in Köln. Die 
Freiwilligen erhalten ein so genanntes Taschengeld und eine 
Bildungspauschale. Das bundesweite Gesamtkontingent ist auf 
jährlich 35.000 Plätze beschränkt.

Auch Arbeitsgelegenheiten, sogenannte 1-Euro-Jobs, werden 
im Jahr 2015 wieder in enger Zusammenarbeit mit der Stadt 
Sangerhausen durch das Jobcenter Mansfeld-Südharz geneh-
migt. Die Stadt Sangerhausen beauftragt dabei die Träger IBS 
(Verein für Integration, Beschäftigung und Soziales e. V.), BVIK 
(bilden, vermitteln, integrieren, kommunale Dienstleistungen 
gGmbH), GSG (Gesellschaft für Sanierung und Gesamtstruk-
turentwicklung MSH mbH), und KÖS (Kommunale Ökologische 
Sanierungsgesellschaft mbH) zur Beantragung und Betreuung 
verschiedener Maßnahmen in der Kernstadt und den Ortsteilen. 
Ziel der Maßnahmen ist nicht vordergründig die Erledigung frei-
williger Aufgaben für die Stadt Sangerhausen, sondern vielmehr 
das erneute Integrieren von Langzeitarbeitslosen in die Arbeits-
welt. Die Maßnahmen haben zumeist eine Laufzeit von 9 Mona-
ten mit einem voraussichtlichen Beginn ab 01.03.2015. 

Prioritäre Maßnahmen sind dabei:

· Ortsbildverschönerung und Grünflächenpflege in den Orts-
teilen der Stadt Sangerhausen

· Verbesserung der touristischen Infrastruktur, der Radwege 
sowie touristischer Areale in den Ortsteilen der Stadt San-
gerhausen

· Verbesserung der touristischen Erlebbarkeit des Naherho-
lungsgebietes Kunstteich sowie des Bergbaulehrpfades 
Wettelrode

Zudem befinden sich weitere Einzelmaßnahmen in Beantra-
gung, die auf soziale, ökologische und kulturelle Aufgabenstel-
lungen ausgerichtet sind.

Statistische Zahlen der Einwohnerentwicklung

Wie ich Ihnen bereits in der Vergangenheit schon vermelden 
musste, setzt sich die rückläufige Einwohnerentwicklung unse-
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rer Stadt weiter fort, allerdings hat sich der Rückgang im Ver-
gleich zu den Vorjahren deutlich reduziert. 

Wenn ich Ihnen nachfolgend einige Zahlen nenne, dann sind das 
die aus unserem Melderegister ermittelten Zahlen, die noch im-
mer von denen des statistischen Landesamtes abweichen. Das 
statistische Landesamt hatte zum 31.12.2012 ... 514 Einwohner 
weniger erfasst. 
Für uns sind jedoch die Zahlen aus dem Einwohnerregister aus-
sagefähiger, da nur wir die Einwohnerzahlen aus den Ortsteilen 
separat ermitteln.

Nach der Eingemeindung hatte die Stadt Sangerhausen im Jahr 
2009 (Stand immer zum 31.12.) noch 30.037 Einwohner, in 2010 
haben wir dann 454 Einwohner verloren, in 2011 dann 437, 433, 
346, und im Jahr 2014 waren es 235 Einwohner. Damit haben 
wir zum 31.12.2014 noch 28.122 Einwohner, wovon 19.947 in 
der Kernstadt und 8.175 in den Ortsteilen wohnen, also rund 
71 Prozent in der Kernstadt und 29 Prozent in den Ortsteilen. 
In Obersdorf (+3) und in Wolfsberg (+2) gab es im letzten Jahr 
leichte Zuwächse. Morungen (-13) und Wippra (-32) haben im 
Verhältnis zu ihren Einwohnerzahlen die meisten Verluste zu ver-
zeichnen. 

Der prozentuale Rückgang der Einwohner in der Stadt lag im 
letzten Jahr bei 0,82, in der Kernstadt bei 0,61 und in Ortsteilen 
überdurchschnittlich hoch bei 1,36.

Auch ist die Geburtenentwicklung unserer Stadt nicht dazu ge-
eignet, eine Trendwende zu prognostizieren - 168 Geburten (120 
in Kernstadt und 48 in Ortsteilen) sind zwar erfreulich, reichen je-
doch nicht aus. In unseren vier Harzdörfern hatten wir seit 2010 
nur 16 Geburten. 

Termine 2015

Zu Beginn des Jahres möchte ich Ihnen auch eine Übersicht 
zu den wichtigsten Veranstaltungen der Stadt Sangerhausen im 
Jahr 2015 geben. Hier ist der Planungsstand Mitte Januar fest-
gehalten. 
Auf drei Veranstaltungen (fett gedruckt) möchte ich besonders 
hinweisen

01.05. Tag der offenen Tür im Europa-Rosarium
 Wahl der 4. Sangerhäuser Rosenprinzessin
 Krönung Rosenkönigin

16.05.  Museumsnacht

30. - 31.05. Sangerhausen präsentiert sich zum 
 Sachsen-Anhalt Tag in Köthen

07.06.  2. Sangerhäuser Bürgerfrühstück
13.06.  Mieterfest SWG und WGS 
 13. Nacht der offenen Kirchen

19.06.  Rosariumsbegegnung 
 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Baunatal

27.06.  40. Berg- und Rosenfest 

04.07.  4. Sangerhäuser Sparkassen Klassiknacht 
12.07.   Tag des Bergmanns

01.08. 85 Jahre Stadtbad Sangerhausen
08.08.   15. Nacht der 1000 Lichter
21.08.  3. Sangerhäuser Rosenboulevard

04. - 06.09.   Kobermännchenfest
12.09.   14. Denkmalnacht in Sangerhausen
13.09. Tag des offenen Denkmals 

03.10.  Festveranstaltung „25 Jahre Deutsche Einheit“
 14.00 Uhr in der Jacobikirche Sangerhausen 

11.10.   10. Südharzer Regionalmarkt

07.11. 13. Sangerhäuser Rosenball

09. - 13.12. Sangerhäuser Weihnachtsmarkt

Weitere Informationen zu Veranstaltungen können Sie unter 
www.sangerhausen-tourist.de (unter „Erleben“ abrufen)!

Ralf Poschmann
Oberbürgermeister

Der Fachdienst  
Kindertagesstätten- und  
Schulverwaltung informiert  
wie bereits in der Ausgabe 
am 19.12.2014 nochmals zur

Aufforderung der Stadtverwaltung  
über die Aufnahme schulpflichtig  
werdender Kinder in die Grundschulen  
für das Schuljahr 2016/2017
Gemäß Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11.08.2005 werden alle Kinder, die 
bis zum 30. Juni das sechste Lebensjahr vollenden, mit Beginn 
des folgenden Schuljahres schulpflichtig.
Kinder, die bis zum 30. Juni das fünfte Lebensjahr vollenden, 
können auf Antrag der Erziehungsberechtigten mit Beginn des 
Schuljahres in die Schule aufgenommen werden.
Die Erziehungsberechtigten der Stadt Sangerhausen einschließ-
lich der Ortschaften Oberröblingen, Obersdorf, Gonna, Grillen-
berg, Lengefeld mit Meuserlengefeld, Großleinungen, Morungen, 
Wettelrode, Horla, Rotha mit Paßbruch, Breitenbach, Wolfsberg, 
Riestedt und Wippra mit Popperode und Hayda werden aufge-
fordert, die schulpflichtig werdenden Kinder in der Grundschule, 
in deren Schulbezirk sie wohnen, anzumelden.
Die Anmeldung hat laut Bekanntmachung des Kultusministeri-
ums vom 18.06.2010-23-80100/1-1 bis zum 1. März 2015 zu 
erfolgen. Das Kind ist am Tag der Anmeldung persönlich vorzu-
stellen. Es ist die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch 
vorzulegen.

Anmeldezeiten in den Grundschulen zu folgenden Terminen:
Grundschule Südwest
17.02.2015 und 18.02.2015  07.00 - 15.45 Uhr
19.02.2015  17.00 - 18.00 Uhr
Grundschule „Am Rosarium“
17.02.2015  08.00 - 13.00 Uhr
18.02.2015  08.00 - 17.30 Uhr
Grundschule „Goethe“
27.01.2015 und 28.01.2015  08.00 - 14.00 Uhr
29.01.2015  14.00 - 17.00 Uhr
Grundschule Oberröblingen
17.02.2015  08.00 - 13.00 Uhr
24.02.2015  15.00 - 18.00 Uhr
Grundschule Großleinungen
19.02.2015  13.00 - 16.00 Uhr
Grundschule Wippra
16.02.2015  08.00 - 14.00 Uhr
Grundschule Hayn
23.02.2015 bis 26.02.2015  08.00 - 11.00 Uhr
 und nach Vereinbarung
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Für die Einschulung 2016/2017 gelten folgende Schulbezirke

Grundschule „Am Rosarium“
1. Am Angespann
2. Am Beinschuh
3. Am Brandrain
4. Am Oberfeld
5. Am Ring
6. Am Röhrgraben
7. Am Rosengarten
8. Amselweg
9. An der Gonnaer Landstraße
10. Bachstraße
11. Baunataler Straße
12. Bergstraße
13. Beyernaumburger Weg
14. Beyernaumburger Straße
15. Carl-Flügel-Straße
16. Carl-Rabe-Straße
17. Christberg
18. Dammstraße
19. Damaschkestraße
20. Drosselweg
21. F.-Heymann-Straße
22. Falken weg
23. Faschstraße
24. Finkenstraße
25. Genossenschaftsstraße
26. Hasentorstraße
27. Helmstal
28. Hüttenstraße 45 - 103
29. Julius-Hornung-Straße
30. Kupferhütte
31. L.-Jahn-Straße
32. Ludwigstraße
33. Meisenweg
34. O.-Grotewohl-Straße
35. Oststraße
36. Othaler Weg
37. Parkstraße
38. Pösselstraße
39. Riestedter Feld
40. Riestedter Str. 35, 37, 39, 
41 - 100
41. Ringstraße
42. Schloßberge
43. Schwalbenweg
44. Schwanenweg
45. Sotterhäuser Weg
46. Spangenbergstraße
47. Speicherstraße
48. Steinberger Weg
49. Straße der Einheit
50. Straße des Aufbaus
51. Straße des Fortschritts
52. Straße des Friedens
53. Taubenberg
54. Tennstedt
55. Trnavaer Straße
56. Vor der Waisenmühle
57. Walkberg
Ortschaft Riestedt 
Ortschaft Gonna 

Ortschaft Obersdorf 
Ortschaft Grillenberg

Grundschule Goethe
1. Alban-Hess-Straße
2. Almensleber Weg
3. Alte Promenade
4. Altendorf
5. Alte Magdeburger Straße
6. Alter Markt
7. Am Bahnhof
8. Am Bonnhöfchen
9. Am Brühl
10. Am Friedhof
11. Am Teufelsloch
12. Am Töpfersberg
13. An der Gonna
14. An der Probstmühle
15. An der Rosenmühle
16. An der Trillerei
17. B.-Brecht-Straße
18. Bahnhofstraße
19. Barbarossastraße
20. Baumschulenweg
21. Bonifatiusgasse
22. Bonifatiusplatz
23. Borngasse
24. Braugasse
25. Breitbarthstraße
26. Brühlberg
27. Brühlstraße
28. Brühltal
29. Dr.W.-Külz-Straße
30. E.-Gnau-Straße
31. E.-Thälmann-Straße
32. Eckenerstraße
33. Eisenhüttentrift
34. Eschental
35. Feldstraße
36. Fr.-Schmidt-Straße
37. Georgenpromenade
38. Gerichtsweg
39. Goethestraße
40. Gonnaufer
41. Göpenstraße
42. Grauengasse
43. Harz
44. Hinter dem Harz
45. Hinter der Ulrichkirche
46. Hospitalstraße
47. Husarenpförtchen
48. Hüttenstraße 1 - 44
49. Im Schlag
50. Jackentalsmühle
51. Jacobstraße
52. Jägerstraße
53. Jungferngasse
54. Jutta-von-Sangerhausen-
Platz 102
55. K.-Bosse-Straße
56. K.-Marx-Straße

57. K.-Miehe-Straße
58. Kaltenborner Weg
59. Katharienenstraße
60. Kirchberg
61. Kirchgasse
62. Klosterplatz
63. Kornmarta
64. Kyffhäuser Straße
65. Kylische Straße
66. Lengefelder Straße
67. Lerchengasse
68. Malzgasse
69. Marienstraße
70. Markt
71. Mogkstraße
72. Morunger Straße
73. Mühlendamm
74. Mühlgasse
75. Neue Weide
76. Neuhäuserstraße
77. Nordstraße
78. O.-Nuschke-Straße
79. Pfeiffersheim
80. Pfingstgrabenstraße
81. Poetengang
82. Probstgasse
83. R.-Breitscheid-Straße
84. Rahmen
85. Rathausgasse
86. Riestedter Straße 1 - 33, 
2 - 40
87. Rittergasse
88. Salpetergasse
89. Schachtstraße
90. Schiffahrt
91. Schloßgasse
92. Schulgasse
93. Seidenbeutel
94. Speckswinkel
95. Sperlingsberg
96. Teichstraße
97. Töpfersberg
98. Tromberg
99. Ulrichstraße
100. Voigtstedter Straße
101. Vor dem Lindendamm 
102. Vor dem Wassertor
103. Vor der Blauen Hütte
104. Vorwerk
105. Wassertorstraße
106. Weinlager
107. Weststraße
108. Ziegelgasse

Grundschule Süd-West
1. Ahornweg
2. Am Bergmann
3. Am Faß
4. Am Kreuzstein
5. Am Schildchen
6. Am Unterfeld

7. An der Stollenmühle
8. Auenweg
9. August-Bebel-Straße
10. Birkenweg
11. Brandtstraße
12. C.-Zetkin-Straße
13. Darrweg
14. Eichenweg
15. E.-Putz-Straße
16. E.-Weinert-Straße
17. Erfurter Straße
18. Fr.-Engels-Straße
19. Fr.-Himpel-Straße
20. Fröbelstraße
21. G.-Schumann-Straße
22. Glück-Auf-Straße
23. Grabenweg
24. Grüner Weg
25. Hasentalweg
26. John-Schehr-Straße
27. Juri-Gagarin-Straße
28. K.-Liebknecht-Straße
29. Kyselhäuser Straße
30. Landweg
31. Lindenstraße
32. Martinsriether Weg
33. Oberröblinger Straße
34. R.-Luxemburg-Straße
35. Riethweg
36. Schartweg
37. Schulze-Delitzsch-Straße
38. Schützenplatz
39. Stiftsweg
40. Straße der VS
41. Tackestraße
42. Th.-Müntzer-Straße
43. Ulmenweg
44. W.-Koenen-Straße
45. W.-Rathenau-Straße
46. Weinbergstraße

Grundschule Oberröblingen
Ortschaft Oberröblingen

Grundschule Großleinungen
Ortschaft Lengefeld mit Meu-
serlengefeld 
Ortschaft Großleinungen 
Ortschaft Wettelrode 
Ortschaft Morungen

Grundschule Wippra
Ortschaft Wippra mit Pop-
perode u. Hayda

Grundschule Hayn
Ortschaft Horla 
Ortschaft Rotha mit Paßbruch 
Ortschaft Breitenbach 
Ortschaft Wolfsberg
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Stadtrat der Stadt 
Sangerhausen

Öffentliche Bekanntmachung
die 10. Hauptausschusssitzung findet am
Mittwoch, dem 11.02.2015, um 18:00 Uhr, Beratungsraum 
„Baunatal“, Markt 7 a, 06526 Sangerhausen
statt.

Vorläufige Tagesordnung:
1.  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit
2.  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-

lung der Tagesordnung
3.  Genehmigung von Niederschriften
3.1  Genehmigung der Niederschrift der 9. Hauptausschuss-

sitzung vom 28.01.2015
4.  Beratungsgegenstände in Öffentlicher Sitzung
4.1  Verweisung von Beschlussvorlagen zur 7. Ratssit-

zung am 05.03.2015
4.2  Beratung von Beschlussvorlagen im Hauptausschuss
4.3  Informationen und Anfragen
4.4  Wiedervorlage
5.  Beratungsgegenstände in nichtöffentlicher Sitzung
5.1  Verweisung von Beschlussvorlagen zur 7. Ratssit-

zung am 05.03.2015
5.2  Beratung von Beschlussvorlagen im Hauptausschuss
5.2.1  Verkauf des Grund und Bodens. Sangerhausen Drossel-

weg 7, Flur 13, Flurstück 103/34, 595 m2

5.2.2  Vergabe eines Planungsvertrages - Instandsetzung der 
Gonnamauer im Bereich am Mühlendamm bis Karl-Mie-
he-Straße (2. BA) - Tragwerk (TW) und Ingenieurbauwerk 
(IB)

5.3  Informationen und Anfragen
 - Sachstand „Heerweg“ OT Wettelrode
5.4 Wiedervorlage

gez. R. Poschmann
________________________________________________________

Stadtverwaltung Sangerhausen 
Der Oberbürgermeister

Öffentliche Stellenausschreibung
Die Stadt Sangerhausen beabsichtigt zum 01.03.2015 die Stelle 
einer/eines

Sachbearbeiter/in Fachdienst Finanzen
zu besetzen.
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.
Die Einstellung erfolgt auf der Grundlage des TVöD (VKA) in der 
Entgeltgruppe 6.

Schwerpunktaufgaben:
- Kontrolle der Vorkontierung
- Bearbeitung von Bestellungen
- doppische Buchung von Erträgen, Aufwendungen, Einzah-

lungen und Auszahlungen in der Ergebnis-, Finanz- und Ver-
mögensrechnung

- Bearbeitung der Inventur
- Bearbeitung von Verwaltungsakten

Voraussetzungen für die Stellenbesetzung sind:
- abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestell-

ten oder ein abgeschlossener Verwaltungslehrgang A I (B I) mit 
mindestens der Note 3 oder die Laufbahnbefähigung für den 
mittleren nichttechnischen Dienst mit mindestens der Note 3

- zuverlässige, selbstständige und umsichtige Arbeitsweise
- Kontaktfreudigkeit, Loyalität

- sicheres, überzeugendes und höfliches Auftreten
- Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit und Teamfähigkeit
- Flexibilität in fachlicher und zeitlicher Hinsicht
- gute PC-Kenntnisse (Word, Excel, Powerpoint)
Ihre Bewerbung ist nur über das anonymisierte Bewerberverfah-
ren bei der Stadt Sangerhausen bis zum 13.02.2015, 12.00 Uhr, 
möglich. Schriftlich eingehende Bewerbungen werden nicht 
berücksichtigt. Das entsprechende Bewerberformular finden 
Sie auf der Homepage der Stadt Sangerhausen www.sanger-
hausen.de unter der Rubrik „Verwaltung & Politik“ - Bekanntma-
chungen - Stellenausschreibungen.

gez. Poschmann 
Oberbürgermeister
________________________________________________________

Öffentliche Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Sangerhausen schreibt Saisonstellen für 

Rettungsschwimmer/-schwimmerinnen
für den Badebetrieb in den Ortschaftsbädern der Stadt Sanger-
hausen für die Freibadsaison 2015 aus.
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Wo-
chenstunden. 
Die zeitliche Aufteilung der Saisonstellen auf mehrere Bewerber 
innerhalb der Badesaison ist möglich.
Die Einstellung und Entlohnung erfolgt durch einen durch die 
Stadt Sangerhausen für den Badebetrieb in den Ortschaftsbä-
dern beauftragten Dritten.

Voraussetzungen:
- aktueller Rettungsschwimmernachweis, nicht älter als 3 Jahre
- selbstständige, umsichtige Arbeitsweise
- hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- freundliches, aber konsequentes Auftreten
- Erste Hilfe 8 Doppelstunden, nicht älter als 2 Jahre

Schwerpunktaufgaben:
- Absicherung des Badebetriebs
- Aufgabenerledigung nach Anweisung des/der Schwimm-

meisters/in bzw. des/der Schwimmmeistergehilfen/in

Schriftliche Bewerbungen mit entsprechenden Nachweisen sind 
bis zum 27.02.2015 zu richten an:
Stadtverwaltung Sangerhausen
FD Personalservice
Markt 7a
06526 Sangerhausen

Es ist außerdem schriftlich zu erklären, dass das Einverständnis 
zur Weitergabe der Unterlagen an die Betreiber der Ortschafts-
bäder besteht.

gez. Poschmann
Oberbürgermeister
________________________________________________________

Öffentliche Stellenausschreibung
Die Stadtverwaltung Sangerhausen schreibt die Saisonstellen für

Schwimmmeistergehilfen/-gehilfinnen 
Fachangestellte für Bäderbetriebe
für den Badebetrieb in den Ortschaftsbädern der Stadt Sanger-
hausen für die Freibadsaison 2015 aus.
Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Wo-
chenstunden. Die Einstellung und Entlohnung erfolgt durch ei-
nen durch die Stadt Sangerhausen für den Badebetrieb in den 
Ortschaftsbädern beauftragten Dritten.
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Voraussetzungen:
- Abgeschlossene Ausbildung „Fachangestellte/r für Bäder-

betriebe oder Schwimmmeistergehilfe/in“
- Rettungsfähigkeitsnachweis, nicht älter als 3 Jahre
- selbstständige, umsichtige Arbeitsweise
- hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- freundliches, aber konsequentes Auftreten
- Erste Hilfe 8 Doppelstunden, nicht älter als 2 Jahre

Schwerpunktaufgaben:
- Absicherung des Badebetriebs
- Überwachung der Wasserqualität/Desinfektion
- Pflege der Grünflächen und Rabatten einschließlich der Müll-

beseitigung
- Kleinere Unterhaltungs- und Verschönerungsarbeiten

Schriftliche Bewerbungen mit entsprechenden Nachweisen sind 
bis zum 27.02.2015 zu richten an:
Stadtverwaltung Sangerhausen
FD Personalservice
Markt 7a
06526 Sangerhausen

Es ist außerdem schriftlich zu erklären, dass das Einverständnis 
zur Weitergabe der Unterlagen an die Betreiber der Ortschafts-
bäder besteht.

gez. Poschmann
Oberbürgermeister

________________________________________________________

Hortanmeldungen  
für das Schuljahr 2015/2016
Wir bitten alle Eltern, die einen Hortplatz in einer kommuna-
len Kindertageseinrichtung für ihr Kind ab 01.08.2015 benöti-
gen, den Antrag bis spätestens 01.03.2015 im Stadtbüro, Am 
Schützenplatz, beim Fachdienst Kindertagesstätten- und Schul-
verwaltung, Markt 7 a oder in jeder kommunalen Kindertages-
einrichtung abzugeben.
Später eingehende Anträge können für das Schuljahr nur noch 
bei Zuzug berücksichtigt werden.

________________________________________________________

Sonnenschutz-Kindergarten  
„Löwenzahn“ in Sangerhausen 
erhält SunPass-Zertifizierung  
der Sachsen-Anhaltischen  
Krebsgesellschaft
Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V. (SAKG) zer-
tifizierte am 27. Januar 2015, vertreten durch ihren regionalen 
SunPass-Botschafter Harald Oster, die Kindertagesstätte „Lö-
wenzahn“ in der Otto-Grotewohl-Straße 22 in Sangerhausen mit 
dem „SunPass“, als Sonnenschutz-Kindergarten nach Richtlini-
en der Europäischen Hautkrebsstiftung (ESCF).
Der Spielplatz des neuen Sonnenschutz-Kindergartens bietet 
guten Schutz vor zu viel Sonne; außerdem treffen die Kinder dort 
auf geschulte Erzieher und Erzieherinnen, die ihnen zeigen, wie 
sie sich mit Sonnencremes und der entsprechenden Kleidung 
schützen können. 
Auch die Aufklärung der Eltern spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Regelmäßige Überprüfungen der Umsetzung dieser Anforderun-
gen stellen die Qualität eines Sonnenschutz-Kindergartens auch 
zukünftig sicher.

Das Archiv der Stadt  
Sangerhausen sucht Bilder ...
... für das in Kürze vorliegende Buch über die Bürgermeister der 
Stadt Sangerhausen und bittet um Unterstützung.
Zur Vervollständigung der Folge der bislang zur Veröffentlichung 
vorliegenden und geeigneten Bilder der Bürgermeister von San-
gerhausen werden noch einige „Bürgermeisterbilder“ von nach-
folgend aufgeführten Bürgermeistern benötigt:
1. Arthur Gründlich (* 31. Mai 1888 in Biehla; † 1960 in Berlin) 
war Bürgermeister in der Zeit von 1919 bis 1924

2. Max Brüninghauß (* 22. Oktober 1863 in Naumburg; † 31. Mai 
1935 in Sangerhausen) war Bürgermeister in der Zeit von 1924 
bis 1926

3. Dr. Georg Becher (*10. Februar 1885 in Breslau; † 23. April 
1944 in Berlin) war Bürgermeister (in Sangerhausen) in der Zeit 
von 1926 bis 1933.

4. Dr. Robert Braune (* 5. Mai 1889 in Magdeburg; † 1961 in 
Moers am Rhein) war Studienrat an der Oberschule für Jungen in 
Sangerhausen in der Zeit vom 01.09.1938 bis Juni 1949 und im 
Jahre 1945 für einige Monate Bürgermeister von Sangerhausen.

5. Helmut Klingner (* 14. Juli 1922 in Halle/Saale; † 7. Februar 
2001 in Berge) war Bürgermeister in der Zeit von 1959 bis 1969.
Zur Verfügung gestellte Fotos werden dem Eigentümer natürlich 
zurückgegeben. Auf den Eigentümer wird, nach Erteilung der 
Genehmigung zur Veröffentlichung, im Buch verwiesen. 
Die Rechte an den Bildern verbleiben bei dem Eigentümer.
Informationen bitte an die Stadtverwaltung, Archiv, Markt 7 a, 
Telefon 03464 565322 oder 03464 565284.

Spengler-Museum ...

Jeder hat sein Sangerhausen
Das ist der Titel der aktuellen Sonderausstellung im Spengler-
Museum, die bis zum 22. März 2015 zu sehen ist. Gezeigt wer-
den Fotos aus dem Nachlass von Einar Schleef und Fotos von 
dem 30 Jahre jüngeren Filmemacher und Fotograf Alexander 
Biedermann.
Der unterschiedliche Blick beider Fotografen auf die Stadt ihrer 
Kindheit und Jugend ist reizvoll - und löst beim Betrachter etwas 
aus: Man geht in sich und sucht seine eigenen Bilder von San-
gerhausen, die man unauslöschlich im Kopf hat. Denn jeder hat 
sein Sangerhausen.
Das brachte die Ausstellungsmacher auf die Idee, alle Sanger-
häuser um eigene Fotoeinsendungen zu bitten. Eine Auswahl 
der eingegangenen Bilder sind jetzt in einem Schaufenster in der 
Kylischen Straße zu sehen. Und tatsächlich, Sie werden feststel-
len, es hat wirklich jeder sein ganz persönliches Sangerhausen.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die auf unseren Wunsch 
eingegangen sind und mit Bildern zeigen, was Sie mit Sanger-
hausen verbindet. Sehr gern nehmen wir noch weitere Fotos 
entgegen!

Wichtige Information!
Die Schiedsstelle der Stadt Sangerhausen ist umgezogen.

Die Sprechstunden der Schiedsstelle der Stadt Sangerhau-
sen finden ab Februar 2015 wie gewohnt jeden ersten Diens-
tag eines jeden Monats, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.30 
Uhr, im Rathaus Markt 1, statt. Der Raum ist entsprechend 
ausgeschildert.

Wir bitten um Beachtung.
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Tagung im Spengler-Museum
In diesem Jahr veranstaltet die Thüringische Botanische Gesell-
schaft e. V. ihre Jahrestagung am Sonnabend, 14. Februar 2015, 
im Spengler-Museum. Der Beginn ist um 10.00 Uhr.
Die Vorträge sind öffentlich und alle botanisch Interessierten 
sind dazu herzlich eingeladen.
Heinrich Dörfelt, Dederstedt 
Pilzschutz kontra Pilzpfanne - Probleme des Pilzschutzes
Hans-Ulrich Kison, Wernigerode 
Der Nationalpark Harz und seine botanischen Besonderheiten
Mittagspause ca. 12.00 - 13.00 Uhr
Anschließend; Birgit-Renate Lang, Jena 
Im Land der Gräser und der Pferde: Steppenvegetation in der 
Mongolei

Initiative „Sangerhausen bleibt 
bunt“ lädt ein

Im Februar 2015 
jährt sich die Zer-
störung Dresdens 
zum 10. Mal.
Es ist eine gute Tra-
dition in Sangerhau-
sen geworden, dass 
die Initiative „San-
gerhausen bleibt 
bunt“ an der Mari-
enkirche daran ge-
denkt. Der Oberbür-
germeister der Stadt 
Sangerhausen, Herr 
Ralf Poschmann, 
und die Landrätin 
des Landkreises 
Mansfeld-Südharz, 
Frau Dr. Angelika 
Klein, werden an die 
Folgen des Krieges 
erinnern.
Die Initiative „San-
gerhausen bleibt 

bunt“ lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu der Veranstaltung am 
Freitag, 13.02.2015, um 13.00 Uhr, Treffpunkt vor der Marienkirche 
Sangerhausen, ein.

Girls Day – Mädchen-Zukunftstag 

Aufruf zum bundesweiten Girls‘Day -  
Mädchen-Zukunftstag 2015

wechslungsreich sind und mit 
Menschen zu tun haben. Wenn 
Sie Ihr Girls‘Day-Angebot im 
Sinne dieser drei Botschaften 
gestalten, wird es mit großer 
Wahrscheinlichkeit ein Erfolg. 
Seien Sie dabei, wenn Mäd-
chen ihre Talente entdecken! 
Machen Sie beim Girls‘Day 
2015 mit und entdecken Sie 
die Potenziale der jungen Frau-
en für Ihr Unternehmen oder 
Ihre Organisation!

Wie können Sie sich beteili-
gen?
•		 Als	 Vorstand,	 Leiterin	 oder	

Leiter eines Unternehmens 
oder Betriebs, einer Univer-
sität oder Forschungsein-
richtung, eines Bildungs-
zentrums, einer Behörde 
oder einer Abteilung kön-
nen Sie Schülerinnen zum 
Girls‘Day - Mädchen-Zu-
kunftstag einladen. Sie tra-
gen Ihre Girls‘Day-Aktion 
online ein: www.girls-day.
de/Unternehmen Organisa-
tionen. Mädchen, Eltern und 
Lehrkräfte können Ihr Ange-
bot so im Internet abrufen.

•		 Als	 Mitarbeiterin	 oder	 Mit-
arbeiter eines Unterneh-
mens, eines Handwerksbe-
triebs, einer Behörde oder 
eines Instituts können Sie 
Mitmachaktionen, Expe-
rimente, Gespräche und 
Betriebserkundungen zum 
Girls‘Day initiieren oder Ihre 
Unterstützung anbieten.

•		 Sie	 können	 auch	 in	 einem	
regionalen Arbeitskreis mit-
wirken oder Kontaktperson 
für den Girls‘Day vor Ort 
sein. Nutzen Sie bestehen-
de Netzwerke und gewin-
nen Sie Aktive in Ihrer Regi-
on für die Zusammenarbeit, 
z. B. Kammern, Verbände, 
Gewerkschaften, Agen-
turen für Arbeit, Gleich-
stellungsbeauftragte und 
Schulen. Tragen Sie Ihren 
Arbeitskreis hier ein: www.
girls-day.de/Arbeitskreise

•		 Mädchen	 können	 sich	
unter www.girls-day.de/
Maedchen informieren. 
Sie können ein Girls‘Day-
Angebot auswählen und 
sich online oder telefonisch 
dafür anmelden. Oder sie 
nutzen die Girls‘Day-Beru-
fe-App. Als Eltern können 
Sie Ihre Tochter auf ihrem 
Entscheidungsweg beglei-
ten. Unterstützen Sie sie 
bei der Suche nach einem 
geeigneten Girls‘Day-Platz.

•		 Als	 Schulleitung,	 Lehrerin	
oder Lehrer können Sie Ihre 

Schülerinnen und deren El-
tern informieren sowie die 
Unternehmen in Ihrer Regi-
on auf den Tag aufmerksam 
machen. Sie können Ihre 
Schule auf unserer Websei-
te eintragen, um Kontakte in 
Ihrer Region zu ermöglichen.

Parallel zum Girls‘Day findet 
am 23. April 2015 der Boys‘Day 
- Jungen-Zukunftstag statt. 
Weitere Informationen finden 
Sie hier: www.boys-day.de

Das hat sich bewährt!
Wenn Sie in Ihrem Haus gleich-
zeitig Veranstaltungen zum 
Girls‘Day und zum Boys‘Day 
anbieten, führen Sie diese bitte 
unbedingt getrennt nach Mäd-
chen und Jungen durch - nur 
so sind die Zukunftstage er-
folgreich.
Die jeweils spezifische An-
sprache von Mädchen beim 
Girls‘Day und Jungen beim 
Boys‘Day ermöglicht beiden 
Geschlechtern das Kennenler-
nen neuer Berufe mit vielfälti-
gen Perspektiven.
Neu in diesem Jahr: Mit Unter-
stützung der Bundesagentur 
für Arbeit gibt es rechtzeitig vor 
dem Girls‘Day 2015 einen neuen 
Erklärfilm! Schauen Sie mal hi-
nein: www.girls-day.de/Header/
Erklaerfilm. Dank des Engage-
ments von „meinTestgelände“ 
gibt es außerdem einen Rap 
zum Girls‘Day und Boys‘Day: 
www.meintestgelaende.de/ 
2014/11/i-have-a-dream.

Wo erhalten Sie Informatio-
nen und Unterstützung?
Die Bundesweite Koordinie-
rungsstelle für den Girls‘Day 
- Mädchen-Zukunftstag, die je-
weiligen Ansprechpersonen in 
den Bundesländern und die re-
gionalen Arbeitskreise beraten 
Sie gerne. Alle Materialien zur 
Durchführung des Girls‘Day, 
wie der Aktionsleitfaden für 
Unternehmen und Organisati-
onen, Informationen für Schu-
len, Eltern und Mädchen, kön-
nen kostenlos unter 
www.girls-day.de 
bestellt werden.

Bundesweite Koordinierungs-
stelle Girls‘Day - Mädchen-
Zukunftstag
Kompetenzzentrum Technik-Di-
versity-Chancengleichheit e. V.
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 
10, 33602 Bielefeld
Tel.: 0521 106-7357
Fax: 0521 106-7371
info@girls-day.de
www.girls-day.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 23. April 2015 ist der 
Girls‘Day - Mädchen-Zukunfts-
tag! In ganz Deutschland laden 
Unternehmen und Organisa-
tionen an diesem Donners-
tag Schülerinnen ab Klasse 5 
ein, um Berufe in Technik, IT, 
Handwerk und Naturwissen-
schaften zu erkunden. Mehr 
als 1,5 Millionen Mädchen 
haben seit 2001 am Girls‘Day 
teilgenommen. Mit großem 
Erfolg: Jedes dritte Mädchen 
möchte in dem am Girls‘Day 

kennen gelernten Beruf ein 
Praktikum machen oder eine 
Ausbildung beginnen. 28 Pro-
zent der Unternehmen, die am 
Girls‘Day aktiv waren, haben 
mittlerweile Bewerbungen von 
ihren ehemaligen Girls‘Day-
Teilnehmerinnen erhalten. Die 
Evaluationsergebnisse zeigen 
außerdem: Mädchen finden 
naturwissenschaftliche und 
technische Berufe besonders 
ansprechend, wenn sie erfah-
ren, dass Tätigkeiten in diesen 
Berufen Spaß machen, ab-
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Comedy unter Tage

„BIG HELGA -  
EEN KLEENET MENSCHENKIND“ 
- eine Hommage an Helga Hahnemann
mit Dagmar Gelbke und Wolfgang Fiedler 
(vom Kabarett Oderhähne)

ErlebnisZentrum Bergbau 
Röhrigschacht Wettelrode
Lehde, 06526 Sangerhausen
Tel.: 03464 587816, Fax: 03464 515336
www.roehrig-schacht.de
info@roehrig-schacht.de

Öffnungszeiten ErlebnisZentrum 
Bergbau Röhrigschacht Wettelrode
Mittwoch - Sonntag   9.30 Uhr - 17.00 Uhr
Seilfahrtszeiten: 10.00 Uhr, 11.15 Uhr, 12.30 Uhr, 
 13.45 Uhr, 15.00 Uhr
„Bergmannsklause“
Mittwoch, Donnerstag und Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr
Freitag + Samstag 10.00 - 21.00 Uhr

Rosenstadt Sangerhausen GmbH - 
Öffnungszeiten
Rosenstadt Sangerhausen GmbH
Gesellschaft für Kultur, Tourismus und Marketing
Am Rosengarten 2a, 06526 Sangerhausen
Tel. 03464 58980
www.sangerhausen-tourist.de
rosenstadt@sangerhausen-tourist.de

Öffnungszeiten Europa-Rosarium
Das Europa-Rosarium ist bis 11. April 2015 kostenfrei zugäng-
lich.
Europa-Rosarium (Haupteingang)
täglich 10.00 - 17.00 Uhr
Europa-Rosarium (Stadteingang)
täglich 10.00 - 15.00 Uhr
Gartenträume-Laden
Tel. 03464 58980
Mo. - Fr.,  10.00 - 17.00 Uhr
Restaurant „Zur Schwarzen Rose“
Tel. 03464 589810
gastronomie@sangerhausen-tourist.de
Do. - So.  10.00 - 17.00 Uhr

Tourist-Information
Markt 18
06526 Sangerhausen
Tel. 03464 19433
info@sangerhausen-tourist.de

Montag bis Freitag: 10.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 14.00 Uhr

Kommunale Bädergesellschaft  
Sangerhausen mbH
Öffnungszeiten Schwimmhalle & Sauna in Sangerhausen
Montag  08.00 - 14.00 Uhr Schulschwimmen/
  Bevölkerung
 14.00 - 16.00 Uhr Senioren, Behinderte
 16.00 - 19.30 Uhr Vereine
 19.30 - 22.00 Uhr Bevölkerung
Dienstag, Mittwoch und 
Freitag   06.30 - 22.00 Uhr Schulschwimmen/ 
  Bevölkerung
Donnerstag  06.30 - 14.00 Uhr Schulschwimmen/ 
  Bevölkerung
 14.00 - 18.00 Uhr Vereine
 18.00 - 22.00 Uhr Bevölkerung

Zum Internationalen Frauen-
tag lädt die Rosenstadt San-
gerhausen GmbH am 6. März 
zur Comedy unter Tage in das 
ErlebnisZentrum Bergbau Röh-
rigschacht Wettelrode.
Helga Hahnemann war eine der 
ganz Großen im DDR-Showge-
schäft, die einst - aus der Leip-
ziger Pfeffermühle kommend 
- mit Dagmar Gelbke singend, 
steppend und „sketchend“, 
eine gemeinsame Showkarriere 
aufgebaut und viele TV Auftritte,  
u. a. im Berliner Friedrichstadt-
palast absolviert hat. In ihrer 
Hommage an die legendäre ost-
deutsche Entertainerin erinnern 
die Kabarettisten Dagmar Gelb-

ke & Wolfgang Fiedler vielseitig, 
authentisch und mit heutigem 
Humor an die bekanntesten Lie-
der und Sketche der 1991 ver-
storbenen Künstlerin. Genannt 
seien hier nur die Gerichtsszene 
„mit dem Hammer“, ihre Figuren 
der Putzfrau TraudI Schulze, der 
Sportlehrerin Ilse Gürtelschnalle 
und Hits wie „Wo ist mein Geld 
bloß geblieben“, „Dicke“ oder 
„100 Mal Berlin“.
Die Veranstaltung unter Tage 
beginnt 20.00 Uhr, die Seilfahrt 
startet um 19.00 Uhr
Eintrittskarten sind in der Tou-
rist-Information Sangerhausen, 
Markt 18, Tel. 03464 19433 er-
hältlich.

Oldie-Nacht im Europa-Rosarium!
Die Rosenstadt Sangerhausen 
GmbH lädt am 7. März 2015 
zur nächsten Oldie-Nacht mit 
Musik von ABBA bis Frank 
Zappa in das Glashaus des 
Europa-Rosariums ein.
Lutz Elschner ist seit 20 Jah-
ren als DJ bundesweit mit sei-
ner Mobildiskothek - music on 
tour - unterwegs. Er legt Hits 

der 60er bis 90er und natürlich 
die Top 100 auf.
Einlass ist um 19.30 Uhr, die 
Oldie-Nacht beginnt um 23.00 
Uhr. Im Eintrittspreis ist ein 
Begrüßungsgetränk enthalten.
Erhältlich sind die Karten im 
Vorverkauf in der Tourist-Infor-
mation, Markt 18, Tel. 03464 
19433 oder an der Abendkasse.

Spengler-Museum
Bahnhofstr. 33, Telefon 03464 573048
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag  13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Schulklassen und Reisegruppen können nach Voranmeldung wo-
chentags außerhalb der Öffnungszeiten das Museum besuchen.

Spengler-Haus
Hospitalstr. 56, Telefon 03464 260766
Öffnungszeiten: Sonntag  13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Nach Voranmeldung im Spengler-Haus oder Spengler-Museum 
sind Besichtigungen auch wochentags möglich.

Stadtbibliothek
Schützenplatz 8, Tel. 03464 565450
Montag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Jeden 1. Samstag im Monat 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.



10 Sangerhausen/Südharz, Nr. 2/2015

Samstag  10.00 - 20.00 Uhr Bevölkerung
Sonntag  09.00 - 18.00 Uhr Bevölkerung

Die Sauna ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag  09.00 - 22.00 Uhr Herrensauna
Dienstag 09.00 - 22.00 Uhr Damensauna
Mittwoch  09.00 - 22.00 Uhr Familiensauna
Donnerstag  09.00 - 14.00 Uhr Familiensauna
 15.00 - 22.00 Uhr Damensauna
Freitag  09.00 - 22.00 Uhr  Familiensauna
Samstag  10.00 - 20.00 Uhr Familiensauna
Sonntag 09.00 - 18.00 Uhr Familiensauna

Letzter Einlass für Schwimmer und Badegäste ist eine Stunde 
vor Schließung der Halle, für Saunagäste ist zweieinhalb Stun-
den vor Schließung der Halle der letzte Einlass möglich.
Die Eintrittspreise für Schwimmhalle und Sauna sind auch 2014 
unverändert geblieben.
Erwachsene (ab 18 Jahren) zahlen für eine Stunde Schwimmen 
3,00 €, Kinder 1,80 €.
Zweieinhalb Stunden Sauna kosten je Erwachsenen (ab 18 Jah-
ren) 6,50 € und je Kind 4,80 €.

Herzliche Glückwunsche
Herrn Kurt Eschholz  zum 82. Geburtstag
Herrn Gerhard Liebau  zum 84. Geburtstag
Herrn Fritz Werner  zum 80. Geburtstag
Frau Ingrid Müller  zum 71. Geburtstag

Herzliche Glückwünsche zum  
Fest der „Eisernen Hochzeit“  
gehen an
Herrn Walter König und Frau Jutta König

Alles Gute, viel Glück
Herrn Georg Mahr zum 70. Geburtstag
Frau Wally Steinfeld zum 90. Geburtstag
Herrn Werner Brandt zum 82. Geburtstag

Die besten Wünsche
Frau Irmgard Rothe zum 80. Geburtstag
Herrn Friedrich Becker zum 87. Geburtstag
Herrn Kurt Rothe zum 79. Geburtstag
Frau Helga Berger zum 72. Geburtstag

Wir gratulieren ganz herzlich
Frau Isolde Mrozik zum 81. Geburtstag
Frau Brigitta Brenner zum 81. Geburtstag
Frau Inge Böttcher zum 73. Geburtstag
Frau Margot Thurm zum 81. Geburtstag
Frau Monika Wolle zum 70. Geburtstag
Herrn Herbert Albrecht zum 76. Geburtstag

Alles Liebe und Gute
Frau Änne Einicke zum 93. Geburtstag

Das neue Lebensjahr  
soll viel Glück und Freude bringen,  
wir gratulieren
Herrn Herbert Füchsel zum 89. Geburtstag
Frau Magda Wenzel zum 79. Geburtstag
Herrn Siegmar Hecker zum 70. Geburtstag
Frau Ingrid Noth zum 77. Geburtstag
Frau Gisela Böhme zum 75. Geburtstag
Frau Edith Schipmann zum 74. Geburtstag
Herrn Hermann Schnelle zum 78. Geburtstag
Frau Waltraud Probst zum 86. Geburtstag
Frau Elfriede Zenker zum 85. Geburtstag
Herrn Werner Hartnauer zum 80. Geburtstag
Herrn Volker Probst zum 73. Geburtstag
Frau Helga Günther zum 79. Geburtstag
Frau Elvira Nolte zum 87. Geburtstag

Liebe Geburtstagsgrüße
Frau Erika Stollberg zum 83. Geburtstag
Frau Ursula Schwarz zum 82. Geburtstag
Herrn Richard Rennecke zum 70. Geburtstag
Frau Erika Gerlinghoff zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Buchmann zum 76. Geburtstag

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 20. Februar 2015

Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen:
Mittwoch, der 11. Februar 2015
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Bekanntmachung  
von Beschlüssen aus der  
4. Sitzung des Ortschaftsrates 
in Oberröblingen vom 27.11.2014
Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 1-4/14
Durchführung von Einwohnerfragestunden in den Ortschafts-
ratssitzungen
Beschlusstext:
Der Ortschaftsrat der Ortschaft Oberröblingen beschließt nach 
öffentlicher Beratung, dass für die in der Ortschaft wohnenden 
Einwohner der Stadt, Einwohnerfragestunden im Rahmen der 
ordentlichen öffentlichen Sitzungen des Ortschartsrates vorzu-
sehen sind.

Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 2-4/14
Pachtverträge zum Abstellen von Glas- und Altkleidercontainem 
auf städtischen Grundstücken

Feuerwehr Oberröblingen blickt  
auf ereignisreiches Jahr zurück

Herzliche Gratulation und  
alles Gute
Frau Ursula Wohlleben zum 82. Geburtstag
Herrn Otto Killat zum 70. Geburtstag
Herrn Karl Knorr zum 86. Geburtstag
Herrn Uwe Schlennstedt zum 73. Geburtstag
Herrn Klaus Gertung zum 73. Geburtstag
Herrn Bodo Müller zum 76. Geburtstag
Frau Hella Göschel zum 75. Geburtstag
Frau Mechthild Peschel zum 71. Geburtstag
Herrn Alfred Witticke zum 76. Geburtstag
Frau Edda Zeidler zum 75. Geburtstag
Herrn Harald Ringleb zum 76. Geburtstag
Frau Renate Hildebrandt zum 75. Geburtstag
Frau Renate Hille zum 81. Geburtstag
Frau Margrit Werner zum 70. Geburtstag
Frau Brigitta Waßmann zum 80. Geburtstag
Herrn Heinz Raddatz zum 82. Geburtstag
Herrn Reiner Gläser zum 77. Geburtstag
Herrn Horst Biedermann zum 78. Geburtstag
Herrn Klaus Steuber zum 75. Geburtstag
Frau Edith Herrmann zum 83. Geburtstag
Frau Monika Pardeß zum 70. Geburtstag
Frau Liselotte Müller zum 77. Geburtstag
Frau Hannelore Wolf zum 87. Geburtstag
Frau Ortrud Biedermann zum 78. Geburtstag
Frau Hannelore Knothe zum 79. Geburtstag
Frau Martha Schöße zum 72. Geburtstag

Am 16. Januar 2015 fand die 
diesjährige Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberröblingen in 
deren Gerätehaus statt. 
Hierzu fanden kamen wie-
der Vertreter der Politik, des 
Kreisfeuerwehrverbandes, der 
Feuerwehr der Stadt Sanger-
hausen sowie Sponsoren, Ka-
meraden der Partnerwehr aus 
Nordstemmen und natürlich 
die Mitglieder der Ortsfeuer-
wehr zusammen.

Nachdem die Jahreshauptver-
sammlung, musikalisch be-
gleitet durch die Blaskapelle 
der Feuerwehr, durch die Ka-
meradin Brigitte Rau eröffnet 
wurde, trugen die Sprecher 
der Abteilungen ihre Berichte 
des vergangenen Jahres vor. 

So trugen Wehrleiter Heiko 
Brandl über die Ausbildungen 
der Einsatzabteilung und die 
kulturellen Veranstaltungen 
des Feuerwehrvereins und 
sein Stellvertreter Michael 
Sladeck über das Einsatz-
geschehen des letzten Jah-
res vor. Hierbei wurde einmal 
mehr die Wichtigkeit der frei-
willigen Feuerwehr in unserer 
Gesellschaft deutlich. Es gab 
allein für die Ortsfeuerwehr 
Oberröblingen im letzten Jahr 
61 Einsätze - von Fahrzeug- 
und Wohnungsbränden, über 
schwere Verkehrsunfälle und 
Gefahrguteinsätze bis hin zu 

alarmschlagenden Brandmel-
deanlagen - zu bewältigen. 

Diesen Berichten folgten die 
der Frauensprecherin Karina 
Reinhardt, welche über die 
Einsatzbereitschaft und die 
Ausflüge der Feuerwehrfrauen 
berichtete, der Jugendwar-
te Patrick Wicht und Thomas 
Strauch, welche mit Stolz auf 
die durch die Jugendlichen 
geleisteten Stunden im Jahr 
2015 zurückblickten und des 
Sprechers der Alters- und Eh-
renabteilung Bernd Sladeck, 
welcher vom Besuch bei den 
Kameraden der Partnerwehr 
vorschwärmte.

Im Anschluss wurden zahlrei-
che Kameradinnen und Kame-
raden für langjährige Dienste 
ausgezeichnet - von 10 bis 
60 abgeleisteten Dienstjahren 
war alles vertreten. Des Wei-
teren gab es für sechs Kame-
raden eine Beförderung auf-
grund absolvierter Lehrgänge 
und Aufgabenwahrnehmun-
gen in der Feuerwehr. 

Eine ganz besondere Aus-
zeichnung gab es für zwei 
Arbeitgeberinnen aus Ober-
röblingen. Diese wurden als 
„Partner der Feuerwehr“ ge-
ehrt, da sie wie selbstver-
ständlich Arbeitskräfte im 
Einsatzfall für den Feuerwehr-
dienst freistellen. Dies stellt 
leider eine Besonderheit dar 

und verdient daher beson-
dere Anerkennung. Die Aus-
zeichnungen gingen an die 
Arztpraxis Sladeck und das 
Blumenhaus Goldene Aue in 
Oberröblingen. 
Vertreter des Kreisfeuerwehr-
verbandes Mansfeld-Südharz 
überreichten diese.

Es folgten die Grußworte 
des Oberbürgermeisters Ralf 
Poschmann, welcher sich 
besonders für die hohe Ein-
satzbereitschaft bedankte, 
des Ortsbürgermeisters Arndt 
Kemesis und zu guter Letzt 
die des Ortsbrandmeisters der 
Ortsfeuerwehr im niedersäch-
sischen Nordstemmen Uwe 
Schmull.

Dieser ging besonders auf das 
diesjährige Silberjubiläum der 
Feuerwehrpartnerschaft ein 
und betonte, dass in diesen 
25 Jahren inzwischen ech-
te Freundschaften unter den 
Kameraden entstanden seien 
und er sich schon jetzt auf 
weitere 25 Jahre enge Partner-
schaft freut. Die Feuerwehren 
der beiden Orte pflegen die-
se intensiv mit gegenseitigen 
Besuchen und gemeinsamen 
Ausflügen. Eine solch enge 
Partnerschaft ist bei weitem 
keine Selbstverständlichkeit 
bei Feuerwehren.

Den Rest des Abends ließen 
die Gäste und Kameraden ge-
mütlich ausklingen.
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Alles Liebe und Gute
Frau Elisabeth Steinicke zum 83. Geburtstag
Herrn Josef Krähenbiel zum 74. Geburtstag
Herrn Siegfried Drews zum 77. Geburtstag
Herrn Horst Kühne zum 76. Geburtstag
Frau Elvira Finke  zum 82. Geburtstag
Herrn Gerolf Hinz zum 72. Geburtstag
Frau Marianne Rimmasch zum 79. Geburtstag
Frau Hanna Siebenhüner zum 81. Geburtstag
Herrn Wolfgang Schöppe zum 83. Geburtstag
Frau Ingrid Zimmermann zum 78. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch  
zur „Goldenen Hochzeit“
Herrn Jürgen Schmidt und Frau Inge Schmidt

Wir gratulieren zum Fest  
der „Diamantenen Hochzeit“
Herrn Oskar Hönig und Frau Sylvia Hönig

Viel Glück im neuen Lebensjahr
Herrn Josef Weiss zum 80. Geburtstag
Herrn Dr. Klaus Vinzens zum 75. Geburtstag
Frau Christa Jansch zum 84. Geburtstag
Frau Heidrun Schlißke zum 72. Geburtstag
Frau Monika Todte zum 77. Geburtstag
Herrn Horst Füchsel zum 76. Geburtstag
Herrn Hans Joachim Kurze zum 77. Geburtstag
Herrn Horst Kuhlemann zum 70. Geburtstag
Frau Monika Grobe zum 70. Geburtstag
Frau Renate Kühne zum 76. Geburtstag
Herrn Rainer Schulze zum 71. Geburtstag
Herrn Klaus Füchsel zum 70. Geburtstag
Herrn Kurt Unger zum 80. Geburtstag
Herrn Günther Wieprich zum 70. Geburtstag

Herzliche Glückwünsche
Frau Christa Kirchberg zum 78. Geburtstag
Frau Irmtraud Günther zum 84. Geburtstag
Frau Christa Koch zum 83. Geburtstag
Frau Gertrud Kolbe zum 78. Geburtstag
Frau Lieselotte Einicke zum 83. Geburtstag
Herrn Werner Hörhold zum 85. Geburtstag

Wir gratulieren und  
wünschen alles Gute
Frau Heidrun Klein zum 70. Geburtstag
Herrn Ludwig Rost zum 73. Geburtstag
Herrn Peter Michael zum 74. Geburtstag

Bekanntmachung eines  
Beschlusses aus der  
4. Ortschaftsratssitzung  
am 02.12.2014 in Wippra
Beschlussgegenstand des Beschlusses Nr. 4-4/14
Werbeflächen/Werbeschilder auf dem städtischen Grundstück 
Gemarkung Wippra, Flur 17, Flurstück 65

Wir wünschen viel Glück und 
Freude im neuen Lebensjahr
Herrn Wolfgang Großkreuz zum 71. Geburtstag
Frau Käthe Richter zum 85. Geburtstag
Herrn Ernst Kolditz zum 78. Geburtstag
Herrn Dieter Kick zum 77. Geburtstag
Herrn Günter Pöpperl zum 71. Geburtstag
Herrn Hans Dieckmann zum 73. Geburtstag
Herrn Helmuth Kirschner zum 76. Geburtstag
Frau Herta König zum 78. Geburtstag
Frau Marie-Luise Abel zum 74. Geburtstag
Herrn Hartmut Geißler zum 70. Geburtstag
Frau Elfriede Schneider zum 73. Geburtstag
Frau Mathilde Schmidt zum 85. Geburtstag
Frau Marianne Riechers zum 76. Geburtstag
Herrn Adolf Höhn zum 74. Geburtstag
Herrn Georg Oertel zum 78. Geburtstag
Frau Rita Fuß zum 76. Geburtstag
Frau Lisbeth Kolditz zum 86. Geburtstag
Frau Christa Behrends zum 76. Geburtstag
Frau Irmgard Hempfler zum 87. Geburtstag
Herrn Hans Fleischer zum 82. Geburtstag
Frau Ute Kaul zum 71. Geburtstag
Frau Gisela Lehne zum 80. Geburtstag
Frau Marga Seifert zum 77. Geburtstag

Wir gratulieren zum Fest  
der „Goldenen Hochzeit“
Herrn Manfred Wagner und Frau Monika  Wagner
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Änderung des  
Kommunalabgabengesetzes  
für das Land Sachsen-Anhalt

Der Wasserverband „Südharz“  
erhebt alle Beitragsforderungen,  
die nach alter Rechtslage verjährt wären,  
bis zum 31.12.2015 nach
Mit Veröffentlichung vom 23.12.2014 im Gesetz- und Verord-
nungsblatt des Landes Sachsen-Anhalt Nr. 24/2014, S. 522 
ist die vom Landesgesetzgeber vorgenommene Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt in 
Kraft getreten. Dieses sieht gemäß § 13b in Verbindung mit § 18 
Abs. 2 vor, dass Beitragsforderungen erst mit Ablauf des zehn-
ten Kalenderjahres, das auf den Eintritt der Vorteilslage folgt, 
verjähren, jedoch nicht vor Abtauf des 31.12.2015. Bis zu die-
sem Stichtag ist eine - auch nachträgliche - Beitragserhebung 
zulässig.
Nach dieser Gesetzesänderung ist der Wasserverband „Süd-
harz“ rechtlich verpflichtet und bereits von der Kommunalauf-
sicht des Landkreises Mansfeld-Südharz aufgefordert worden, 
die Beiträge unverzüglich zu erheben. Hierbei handelt es sich 
sowohl um den so genannten Beitrag I, als auch Beitrag II. Bei-
tragspflichtige, die Widerspruch gegen die bisher erfolgte Bei-
tragserhebung mit der Begründung, die Beitragsforderung sei 
verjährt, erhoben haben, erhalten die Möglichkeit den Wider-
spruch zurück zu nehmen, damit der Wasserverband „Südharz“ 
nicht kostenpflichtig über den Widerspruch entscheiden muss. 
Das spart Kosten für den Widerspruchsführer.
Widersprüche, denen in der Vergangenheit mit der Begründung 
der Verjährung, erfolgreich stattgegeben wurde, werden wieder 
auf den Prüfstand gestellt.
Der Wasserverband „Südharz“ wird in den nächsten Tagen und 
Wochen die Informationen über die Änderung des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt an die Wider-
spruchsführer versenden. 
In den nächsten Wochen erfolgt zudem der Versand von Bei-
tragsbescheiden an die Grundstückseigentümer, deren Grund-
stücke durch den Anschluss an eine zentrale Abwasserbe-
seitigungsanlage bevorteilt sind und bisher nicht zum Beitrag 
herangezogen worden. Ebenfalls zum Beitrag herangezogen 
werden Grundstückseigentümer, die bisher aus Gründen der 
Verjährung nach alter Rechtslage keinen Beitrag zahlen muss-
ten.

Der Wasserverband „Südharz“  
fasste in seiner 32. Verbands-  
versammlung am 14.01.2015  
nachstehende Beschlüsse
Öffentlicher Teil: 
Beschluss-Nr.: 1-32/15
Beschluss über die 1. Änderung des bestehenden öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen dem Wasserverband „Südharz“ 
und dem Abwasserzweckverband „Eisleben-Süßer See“ zur 
Überleitung von Abwasser
Beschluss-Nr.: 2-32/15
Beschluss über die Kalkulation des Einheitssatzes für die Erstat-
tung der Kosten der Grundstücksanschlüsse für den Bereich 
Abwasser

Beschluss-Nr.: 3-32/15
Beschluss über die Kalkulation der Erstattung der Kosten für die 
Abfuhr von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen 
Sammelgruben
Beschluss-Nr: 4-32/15
Beschluss über die 8. Änderung der Neufassung der Abwasser-
beseitigungssatzung des Wasserverbandes „Südharz“
Beschluss-Nr.: 5-32/15
Beschluss über die 2. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseiti-
gung (Abwasserbeseitigungsbeitragssatzung)
Beschluss-Nr.: 6-32/15
Beschluss über die 2. Änderung der Neufassung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Schmutzwassergebührensatzung)
Beschluss-Nr.: 7-32/15
Beschluss über den Vorschlag zur Beauftragung eines Wirtschafts-
prüfunternehmens zur Prüfung des Jahresabschlusses für das 
Prüfjahr 2014 inkl. Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014

Nichtöffentlicher Teil:
Beschluss-Nr.: 8-32/15
Beschluss über einen außergerichtlichen Vergleich zur Klärung 
von Leitungsrechten im Bereich Abwasser
Beschluss-Nr.: 9-32/15
Beschluss über befristete Niederschlagungen
Beschluss-Nr.: 10-32/15
Beschluss über unbefristete Niederschlagungen

Beschluss-Nr.: 4-32/15  
Wasserverband „Südharz‘
Beschluss der 32. Verbandsversammlung am 14.01.2015 zu 
TOP 10.4. 
- Öffentlicher Teil -
Beschlussgegenstand:
Beschluss über die 8. Änderung der Neufassung der Abwasser-
beseitigungssatzung des Wasserverbandes „Südharz“
Auf der Grundlage der zu diesem TOP eingereichten Beschluss-
vorlage fasst die Verbandsversammlung gemäß § 6 der Ver-
bandssatzung nachstehenden Beschluss:
Beschluss:
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz“ 
beschließt die 8. Änderung der Neufassung der Abwasserbesei-
tigungssatzung des Wasserverbandes „Südharz“.
Die Präambel wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:
Aufgrund der §§ 8, 11 und 45 des Kommunalverfassungsgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
(GVBI. LSA vom 26. Juni 2014 Seite 288) in der Fassung der 
Bekanntmachung des Gesetzes zur Reform des Kommunal-
verfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fort-
entwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kom-
munalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA vom  
26. Juni 2014 Seite 288) in Verbindung mit den §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GK6 - LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 
(GVBI. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Kommu-
nalrechtsreformgesetzes, der §§ 78 ff des Wassergesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBI. 
LSA S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Kommunal-
rechtsreformgesetzes, sowie der DIN 4040-100, DIN EN 1825 
(1), DIN EN 1825 (2), DWA-Regelwerk M167, DWA-Merkblatt 
M115-1, DWA-Merkblatt M115-2, DIN 1999-100, DIN EN 858-1, 
DIN EN 858-2, DIN EN 858 (1), DIN EN 858 (2), DWA-Regelwerk 
M221, DIN 4261-1 und DIN 4261-2 hat die Verbandsversamm-
lung des Wasserverbandes „Südharz“ (im Nachfolgenden „Ver-
band“ genannt) in der Verbandsversammlung am 14.01.2015 
nachstehende 8. Änderung der Neufassung der Abwasserbe-
seitigungssatzung beschlossen:
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Artikel 1
In § 11 Abs. 3 Satz 4 wird „Abwasserbeseitigungsabgabensat-
zung“ durch „Abwasserbeseitigungsbeitragssatzung“ ersetzt.

Artikel 2
Als neuer § 10 Abs. 9 wird eingefügt:
Der Verband kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall den 
Einbau und Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn 
dies für die Ableitung des Abwassers notwendig ist, dasselbe 
gilt für Pumpenanlagen auf Grundstücken.

Artikel 3
In § 24 Abs. 1 Ordnungswidrigkeiten / Zwangsmaßnahmen wird 
als Nr. 12a eingefügt: 
12a. § 10 Abs. 9 den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage oder 
Pumpe nicht vornimmt.

Artikel 4
§ 25 Inkrafttreten wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:

§ 25  
Inkrafttreten
Die 8. Änderung der Abwasserbeseitigungssatzung tritt am Tag 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Bereits begon-
nene Verfahren werden nach dieser Satzung fortgesetzt.

Beschluss-Nr.: 4-32/15 zugestimmt.

________________________________________________________

Beschluss-Nr.: 5-32/15 
Wasserverband „Südharz“
Beschluss der 32. Verbandsversammlung am 14.01.2015 zu 
TOP 10.5. 
- Öffentlicher Teil -
Beschlussgegenstand:
Beschluss über die 2. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseiti-
gung (Abwasserbeseitigungsbeitragssatzung)
Auf der Grundlage der zu diesem TOP eingereichten Beschluss-
vorlage fasst die Verbandsversammlung gemäß § 6 der Ver-
bandssatzung nachstehenden Beschluss:

Beschluss:
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz“ 
beschließt die 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung 
(Abwasserbeseitigungsbeitragssatzung).
Die Präambel wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:
Aufgrund der §§ 8, 11, 45 und 99 des Kommunalverfassungs-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 
2014 (GVBI. LSA vom 26. Juni 2014 Seite 288) in der Fassung 
der Bekanntmachung des Gesetzes zur Reform des Kommu-
nalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fort-
entwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kom-
munalrechtsreformgesetz) vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA vom 
26. Juni 2014 Seite 288) in Verbindung mit den §§ 9 und 16 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG - LSA) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBI. 
LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Kommunal-

rechtsreformgesetzes, sowie der §§ 5 und 8 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 
11.06.1991 (GVBI. LSA S. 105) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. 12.1996 (GVBI. LSA S. 406), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Kommunalrechtsreformgesetzes und der 
§§ 78 bis 82 des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt geän-
dert durch Artikel 20 des Kommunalrechtsreformgesetzes hat 
die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz“ (im 
Nachfolgenden „Verband“ genannt) in der Verbandsversamm-
lung am 14.01.2015 nachstehende 2. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen und Kostenerstattungen für 
die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungsbeitragssat-
zung) beschlossen:

Artikel 1
§ 12 Abs. 3 wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:
Es gelten die nachfolgenden Einheitssätze:
Für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüs-
sen bis zu einer Nennweite DN 150 beträgt der Einheitssatz pro 
Meter Grundstücksanschluss 191,11 €. Die Abrechnung dieses 
Meterpreises erfolgt je vollendete 10 Zentimeter hergestellten 
oder erneuerten Grundstücksanschluss.
Die Einheitssätze gelten gleichlautend für den Bereich der 
Schmutzwassergrundstücksanschlüsse und für den Bereich der 
Niederschlagswassergrundstücksanschlüsse, sowie bei Misch-
wassergrundstücksanschlüssen. Es bestehen diesbezüglich 
keine Unterschiede in den Kosten.

Artikel 2
§ 19 Inkrafttreten wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:
§ 19 Inkrafttreten
Diese 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträ-
gen und Kostenerstattungen für die Abwasserbeseitigung (Ab-
wasserbeseitigungsbeitragssatzung) tritt am Tag nach Ihrer Öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Beschluss-Nr.: 5-32/15 zugestimmt.

________________________________________________________

Beschluss-Nr.: 6-32/15 
Wasserverband „Südharz“
Beschluss der 32. Verbandsversammlung am 14.01.2015 zu 
TOP 10.6.
-Öffentlicher Teil-
Beschlussgegenstand:
Beschluss über die 2. Änderung der Neufassung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Schmutzwassergebührensatzung)
Auf der Grundlage der zu diesem TOP eingereichten Beschluss-
vorlage fasst die Verbandsversammlung gemäß § 6 der Ver-
bandssatzung nachstehenden Beschluss:
Beschluss:
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz“ 
beschließt die 2. Änderung der Neufassung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Schmutzwassergebührensatzung)
Die Präambel wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:
Aufgrund der §§ 8, 11, 45 und 99 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 
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(GVBI. LSA vom 26. Juni 2014 Seite 288) in der Fassung der 
Bekanntmachung des Gesetzes zur Reform des Kommunal-
verfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fort-
entwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kom-
munalrechtsreformgesetz vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA vom 
26. Juni 2014 Seite 288) in Verbindung mit den §§ 9 und 16 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG 
- LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1998 (GVBI. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Kommunalrechtsreformgesetzes, sowie der §§ 5, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) vom 11.06.1991 (GVBI. LSA S. 105) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 406), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 des Kommunalrechtsreformgesetzes und 
der §§ 78 ff des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBI. LSA S. 492), zuletzt geän-
dert durch Artikel 20 des Kommunalrechtsreformgesetzes hat 
die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Südharz“ (im 
Nachfolgenden „Verband“ genannt) in der Verbandsversamm-
lung am 14.01.2015 nachstehende 2. Änderung der Neufassung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwas-
serbeseitigung (Schmutzwassergebührensatzung) beschlossen:

Artikel 1
§ 6 Abs. 2 Satz 2 wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:
Für den Transport des Klärschlamms aus Kleinkläranlagen wird 
zuzüglich zur Entsorgungsgebühr eine Gebühr in Höhe von 
11,25 € je m3 Klärschlamm erhoben.

Artikel 2
§ 6 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:
Für den Transport des Inhaltes aus abflusslosen Sammelgruben 
wird zuzüglich zur Entsorgungsgebühr eine Gebühr in Höhe von 
11,25 € je m3 Klärschlamm erhoben.

Artikel 3
§ 19 Inkrafttreten wird gestrichen und vollständig ersetzt durch:

§ 19  
Inkrafttreten
Diese 2. Änderung der Neufassung der Satzung über die Er-
hebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Schmutz-
wassergebührensatzung) tritt am Tag nach Ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Beschluss-Nr.: 6-32/15 zugestimmt.

Kulturverein armer kasten e. V.

Veranstaltungskalender 2015
Samstag, 28. März
20:00 Uhr DIE GEKLAUTE STUNDE: „Rote Rosen für Ma-

ckie Messer“ - ein kriminell-kabarettistischer 
Chanson-Abend mit Dorit Gäbler.

 Ort: Café Kolditz in Sangerhausen

Dienstag, 28. April 
19:00 Uhr Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl 
 Ort: Ratskeller Sangerhausen

Mittwoch, 13. Mai 
20:00 Uhr Veranstaltung im Rahmen der LUTHERDEKA-

DE: „Lucas Cranach der Jüngere. Ein Meister 
wird entdeckt.“ Vortrag von Dr. Katja Schneider 
(Kunsthistorikerin und Kuratorin der Landesaus-
stellung „Lucas Cranach d. J.“ 2015 in Witten-
berg). Veranstalter: Kulturverein Armer Kasten e. V. 
und Lutherische Gemeinde der SELK

 Ort: Marienkirche

Samstag, 13. Juni
 12. Nacht der offenen Kirchen in Sangerhausen 
 Veranstalter: Kirchengemeinden in Sangerhausen

Sonntag, 21. Juni 
ab 10:00 Uhr Fête de ta musique 2015 - Straßenmusik in der 

Marienanlage mit französischem Frühstück, Musik 
regionaler Bands und als Höhepunkt original fran-
zösischen Chansons mit der Alfons Band.

 Zusätzliches Programm für Kinder.
 Veranstalter: Stadt Sangerhausen und Kulturver-

ein Armer Kasten e. V.

Samstag, 11. Juli 
20:00 Uhr „Saxenkrimi & SaxoPhon“ mit der Autorin Sylvia 

Eggert und dem Musiker Karl Heibig.
 Ort: Marienkirche

Samstag, 1. August
20:00 Uhr „Magie der portugiesischen Gitarre - Eine mu-

sikalische Traumreise in den Süden“, mit dem 
Duo Fado Instrumental - Jan Dijker (portugiesi-
sche Gitarre) und Oliver Jaeger (spanische Gitar-
re/Bandoneon).

 Ort: Marienkirche

23. August - 13. September 
tgl. 13:00 -
17:00 Uhr Ausstellung mit Werken der Bildhauerin Esther 

Brockhaus aus Ballenstedt: Moderne Raumins-
tallation mit thematischem und gestalterischem 
Bezug auf die Marienkirche. Ort: Marienkirche

5. bis 6. September
 Kobermännchenfest, Ausstellung ab 11:00 Uhr 

geöffnet.

Sonntag, 13. September
 Tag des offenen Denkmals, Ausstellung ab 13:00 

Uhr geöffnet.

Samstag, 24. Oktober
20:00 Uhr DIE GESCHENKTE STUNDE: „Don Quichote“ 

von Miguel de Cervantes - Eine szenische Le-
sung mit Musik, gestaltet durch Oliver Ziegler 
und Dorothea Lata aus Stolberg/Harz. 

 Ort: Marienkirche

Weitere Informationen unter: www.armerkasten.de

Amtliches Mitteilungsblatt für die Stadt Sangerhausen

Das Mitteilungsblatt erscheint aller 2 Wochen 
mit einer Auflage von 17.475 Stück.
-  Herausgeber: Stadt Sangerhausen,  06526 Sangerhausen, Markt 7a
- Verlag und Druck:
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (03535) 489-0 
  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen.
- Verantwortlich für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
 der Bürgermeister
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 Verlag + Druck LINUS WITTICH KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht ge-
lieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Er-
satz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende An-
sprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Der Sangerhäuser  
Karnevalsclub e. V. (SKC) lädt ein
12.02.2015  Weiberfasching - Da muss Frau doch hin - 
 Beginn 20.11 Uhr
13.02.2015  Herrenabend - für echte Männer -  
 Beginn 20.11 Uhr
14.02.2015  Seniorenfasching - ein bunter Nachmittag -  
 Beginn 14.11 Uhr
14.02.2015  Öffentliche Sitzung - unser Sahnestückchen -  
 Beginn 20.11 Uhr
15.02.2015  Kinderfasching - das Beste für die Kleinen - 
 Beginn 14.11 Uhr
Der Kartenvorverkauf findet am 06.02.2015 (Freitag) in der Zeit 
von 11.00 bis 13.00 Uhr im ‚DER‘ Reisebüro in der Kylischen 
Straße statt.
Weiterhin können Vorbestellungen schriftlich in der Gaststätte 
„Zum Herrenkrug“ und in der Chir. Praxis G. Dienemann abgege-
ben werden und natürlich unter www.karneval-sangerhausen.de
________________________________________________________

Kurs für pflegende 
Angehörige

Nutzung der Stromnetze, die 
die Stromversorger entrichten 
müssen, steigen jedoch in ei-
nigen Regionen. Und ein drit-
ter Faktor kommt ins Spiel: Die 
Beschaffungspreise für Strom 
an der Leipziger Strombörse 
sind gefallen. Was aber heißt 
das nun in der Summe? „Die 
Bilanz fällt je nach Region und 
Stromanbieter unterschiedlich 
aus“, betont Martina Ange-
lus. Während einige Anbieter 
schon im vergangenen Jahr 
angekündigt haben, die Preise 
zu senken, kommen auf ande-
re Kunden sogar Mehrkosten 
zu, wenn der Stromversorger 
höhere Netzentgelte zahlen 
muss oder schlicht seine Ein-
sparungen nicht an die Kun-
den weitergibt.“
Dagegen aber können die 
Kunden sich wehren - indem 
sie einfach den Anbieter wech-
seln. „Der Wechsel ist viel ein-

facher, als viele glauben“, ver-
sichert Martina Angelus. „Bei 
Fragen hilft die Rechtsbera-
tung der Verbraucherzentrale 
Sachsen-Anhalt gern weiter 
- anbieterunabhängig,“
Bei allen Fragen zum effizi-
enten Einsatz von Energie in 
privaten Haushalten hilft die 
Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale: online, telefo-
nisch oder mit einem persönli-
chen Beratungsgespräch. Die 
Berater informieren anbiete-
runabhängig und individuell. 
Für einkommensschwache 
Haushalte mit entsprechen-
dem Nachweis sind die Be-
ratungsangebote kostenfrei. 
Mehr Informationen gibt es 
auf www.vzsa.de oder unter 
0800 809802400 (kostenfrei). 
Die Energieberatung der Ver-
braucherzentrale wird geför-
dert vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie.

Pflege kann nur gut gehen, 
wenn es den pflegenden An-
gehörigen gut geht.
Ab 17. Februar 2015 führt 
der DRK Kreisverband San-
gerhausen e. V. einen neuen 
Kurs für pflegende Angehörige 
durch.
Der Kurs findet im
DRK Seniorenzentrum
„Kyffhäuserblick“
-Schulungsraum-
Wilhelm-Koenen-Straße 35
06526 Sangerhausen 
statt.
Der Kurs beginnt um 16.00 Uhr 
und endet ca. 17.30 Uhr.
Der Kurs wird von den Kran-
kenkassen finanziert und ist 

für Sie als Teilnehmer (pflegen-
der Angehöriger) kostenfrei.
An den einzelnen Kurstagen 
wollen wir Ihnen Informationen 
„Rund um die Pflege“ vermit-
teln und Ihnen Entlastungs-
möglichkeiten aufzeigen.

Zum Anmelden sowie für wei-
tere offene Fragen stehen wir 
Ihnen unter folgenden Telefon-
nummern zur Verfügung.
Frau Juliane Hartmann
Pflegedienstleiterin 
03464 541830

Frau Silke Hammer
Kursleiterin 
03464 541853

________________________________________________________

Energieberatung

Strompreise 2015

Energieberatung der Verbraucherzentrale  
erklärt die wichtigsten Veränderungen
Die Nachrichten zur Entwick-
lung des Strompreises waren 
in den letzten Monaten des 
Jahres 2014 manchmal wi-
dersprüchlich: sinkende EEG-
Umlage, steigende Netzent-
gelte, Großhandelspreise. 
Was genau das für die eigene 
Stromrechnung bedeutet, ist 
dabei nicht ganz einfach zu 
erkennen. Martina Angelus, 
Energiereferentin der Verbrau-
cherzentrale Sachsen-Anhalt, 
erklärt die Zusammenhänge. 
„Der Strompreis setzt sich aus 

verschiedenen Komponen-
ten zusammen“, erklärt An-
gelus, „die unabhängig von-
einander steigen und fallen 
können.“ Da ist zunächst die 
Ökostrom- oder EEG-Umlage: 
„Mit der Umlage werden die 
Verbraucher an den Kosten für 
die Förderung erneuerbarer 
Energien beteiligt‘„, erläutert 
Martina Angelus. 2015 ist sie 
erstmals leicht gesunken, von 
6,24 auf 6,17 Cent pro Kilo-
wattstunde. Die Netzentgel-
te, also die Gebühren für die 

Sachsen-Anhaltische  
Krebsgesellschaft e. V.

Beratertag der Sachsen-Anhaltischen  
Krebsgesellschaft

Thema: „Krebs und Alltag - 
Probleme, Ressourcen und 
Familie“
Mit dem Thema „Krebs und 
Alltag - Probleme, Ressourcen 
und Familie“ findet am Mon-
tag, dem 23. Februar 2015, 
in der Zeit von 9.00 Uhr bis 
16.00 Uhr der „Beratertag“ der 
Sachsen-Anhaltischen Krebs-
gesellschaft (SAKG) statt. 
Krebsbetroffene, Angehörige 
und Interessierte können ohne 
Voranmeldung Informationen 
und Rat finden. Die Sozialbe-
raterinnen der Krebsgesell-
schaft, Stephanie Krüger und 
Bianca Zendel-Deparade, 
stehen für alle Fragen zum 
Tagesthema persönlich zur 
Verfügung. Ein Termin ist an 

diesem Tag nicht erforder-
lich. Ob alleine oder mit der 
Ehefrau bzw. dem Ehemann, 
mit dem Partner, dem Kind, 
einem Freund oder einfach ei-
nem lieben Menschen: Jeder, 
der Fragen zum Thema im Zu-
sammenhang mit einer Krebs-
erkrankung hat, soll Antworten 
erhalten.

Sachsen-Anhaltische 
Krebsgesellschaft e. V.
(Gelände der Deutschen Ren-
tenversicherung Mitteldeutsch-
land, Haus 3, 3. Etage)
Paracelsusstraße 23
06114 Halle (Saale)
Telefon: 0345 4788110
E-Mail: beratung@sakg.de
Internet: www.sakg.de

Beratung für Krebsbetroffene  
aus Sangerhausen und Umgebung

Am Mittwoch, dem 4. März 
2015 können sich Krebsbe-
troffene und ihre Angehöri-
gen aus Sangerhausen und 
Umgebung kostenfrei beraten 
lassen.

von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und von 12:30 Uhr bis 15:30 
Uhr AWO Kreisverband Mans-
feld-Südharz e. V., Karl-Lieb-
knecht-Straße 33
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mad house  JUZ Südwest „Buratino“
Am Rosengarten 02  Wilhelm-Koenen-Str. 57b
Tel.: 03464 578316  Tel.: 03464 515192

Kinder-/und Jugendbüro
-> Ist eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche
->  Hier beraten dich die Mitarbeiter des mad house e. V. wenn:
-> du Probleme mit der Schule oder deinen Eltern hast
-> du Ideen hast und Hilfe bei deren Verwirklichung brauchst
 (z. B. Freizeitmöglichkeiten)
->  du Sorgen hast
->  du dich bewerben willst oder einen Ausbildungsplatz suchst
->  du von Zuhause weglaufen willst oder schon weggelaufen bist
->  dich der Ämter- und Behördendschungel völlig verrückt 

macht
->  du endlich deine eigenen vier Wände willst
->  du so richtig Mist gebaut hast
->  du Probleme mit Alkohol oder Drogen hast
Wir sind für euch da!
Wir tun etwas für euch!
Wir helfen euch!

madhouse-Termine
06.02. Kinderfasching/15.00 - 17.30 Uhr
06.02. Faschingsparty/18.00 Uhr
09.02. Bastelnachmittag/14.00 Uhr
10.02. Keramik-Kurs
 Wir besuchen das Schülerfreizeitzentrum
 Treffpunkt: 12.00 Uhr Buratino
11.02 - 12.02. Sport- & Spiele-Nacht in Allstedt
 Bitte anmelden!
18.02. Dartsturnier/16.00 Uhr
23.02. Klettern/15.00 Uhr
25.02. Liebe, aber sicher!
 Sexualisierung, Beginn 16.00 Uhr

Tägliche Angebote:
•	 Volleyball,	Billard,	Tischtennis,	Kicker
•	 Schach,	Kartenspiele,	Gesellschaftsspiele
•	 Minibibliothek,	Fotolabor
•	 Hausaufgabenhilfe
•	 Beratung	u.	Unterstützung	bei	Problemen
•	 u.	v.	m.

JUZ-Termine
06.02. Tagesfahrt nach Zella-Melis ins Meeresaquarium/

Bitte anmelden!
09.02. Schwimmhalle Sangerhausen/14.00 - 16.00 Uhr
10.02. Fifa-Turnier/15.00 Uhr
 Für Kinder von 8 bis 12 Jahre
11.02. Fifa-Turnier/15.00 Uhr
 Für Jugendliche von 13 bis 16 Jahre
12.02. Kreatives zum Valentinstag/15.00 Uhr
13.02. Faschingsparty/Beginn 15.00 Uhr
 Spiel, Spaß & Grillen
16.02. Fasching Grundschule Großleinungen
17.02. Fasching Pestalozzischule
19.02. Tischtennisturnier/16.00 Uhr
23.02./24.02. Musikprojekt/16.00 Uhr
26.02. Kinonachmittag/16.00 Uhr

> Ihr könnt bei uns Kindergeburtstag feiern!!!

Tägliche Angebote:
•	 Volleyball,	Billard,	Tischtennis,	Kicker
•	 Kartenspiele,	Gesellschaftsspiele
•	 Mediothek,	Internet,	Computerspiele
•	 Hausaufgabenhilfe
•	 Beratung	u.	Unterstützung	bei	Problemen
•	 u.	v.	m.

Jugend- und Kulturzentrum  
TheO‘door, Speckswinkel 2,  
Sangerhausen
Unsere Veranstaltungen im Februar:
06.02. Cocktails mixen
13.02. Faschingsparty
20.02. Die Werwölfe von Düsterwald (Rollenspiel)
27.02. Pokerabend
Meldet euch! Bei Interesse könnt ihr im Internet unter: www.
theodoor.de und bei facebook noch mehr über uns erfahren. 
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 14:00 - 20:00 Uhr
Fr. + Sa. 16:00 - 22:00 Uhr
Per E-Mail sind wir über post@theodoor.de zu erreichen.
Jetzt bewerben für FSJ kultur 2015/16 im TheO‘door!
Auf der Homepage oder unter www.fsjkultur-lsa.de
Junge Gemeinde: Di., 18:00 - 20:00 Uhr
Ansprechpartner: Lukas.Gutschmidt@theodoor.de
Capoeira (Kampf-Tanz): Mi., 18:30 - 20:00 Uhr
Ansprechpartner: Tina.Lehmann@thedoor.de
Jugendcafé (ab 14 Jahren): Fr., ab 19:00 Uhr

Kreisverband Sangerhausen e. V.
Deutsches Rotes Kreuz
Begegnungsstätte Sangerhausen, Tel.-Nr. 03464 541821
Wilhelm-Koenen-Str. 35
09.02.2015
14.00 - 16.00 Uhr Treffen der Sportgruppe „Bleib fit!“
14.00 - 16.00 Uhr Treffen der Handarbeitsgruppe
10.02.2015
14.00 - 16.00 Uhr Spielenachmittag
16.02.2015
14.00 - 16.00 Uhr Treffen der Sportgruppe „Bleib fit!“
14.00 - 16.00 Uhr Fasching
17.02.2015
14.00 - 16.00 Uhr Heute ist Fastnacht
23.02.2015
14.00 - 16.00 Uhr Treffen der Sportgruppe „Bleib fit!“
14.00 - 16.00 Uhr Treffen der Handarbeitsgruppe
24.02.2015
14.00 - 16.00 Uhr Wir gratulieren den Geburtstagskindern
Achtung, an manchen Tagen führen wir 2 Veranstaltungen in ge-
trennten Räumen durch!


